
   

 
 
 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
 
Am Montag, 21. Oktober 2019 findet um 19:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates statt.  
 
Hierzu sind alle Einwohner eingeladen.   

 
Folgende Tagesordnung kommt zur Beratung: 
 

  
1. Einwohnerfragestunde 

 

2. Bauanträge: 
a) Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit 16 Wohneinheiten,  

 2 Geschäftseinheiten und Tiefgarage  
 Flst.Nr. 198, Hauptstr. 61, 77799 Ortenberg 

 
b) Neubau einer Wohnhaussiedlung aus 5 Reihenhäuser und einem Doppelhaus 
 Flst.Nr. 5688, 5689, 5690, 5691/1, Bruchstr., 77799 Ortenberg 
 
c) Anbau eines Balkons  
 Flst.Nr. 6831, Siedlerstr. 19, 77799 Ortenberg 
 
d) Umbau eines bestehenden Wohnhauses und Neubau Carport 

Flst. Nr. 4307, Kleiner Hundweg 11, 77799 Ortenberg 
 

e) Nutzungsänderung Wohnung zu Büro 
Flst. Nr. 8210, In der Gründ 14, 77799 Ortenberg 
 

f) Umbau eines bestehenden Wohnhauses 
Flst. Nr. 1450, Rothgasse 6, 77799 Ortenberg 
 

3. Vorstellung des Integrationsmanagements 
 
4. Ortskernerneuerung: Aufstockungsantrag Landessanierungsprogramm  

 
5. Ortskernerneuerung: Parkplatzmarkierungen 

 
6. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung 
 

7. Verschiedenes / Mitteilungen                         
 

8. Wünsche und Anträge 
 

 
 
Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.  

 
Markus Vollmer 
Bürgermeister 
 
 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
21. Oktober 2019 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2a 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 31/2019 
 
Bauvorhaben: Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit 16 Wohneinheiten, 2 

Geschäftseinheiten und Tiefgarage 
 
Baugrundstück: Hauptstr. 61, Flst. Nr. 198 
 
Lage: im Bereich des Bebauungsplans „Hauptstraße I“ (§ 30 BauGB) 
 
Eigentümer des Baugrundstücks ist die Gemeinde. Auf das Projektentwicklungsverfahren im Rahmen 
der Ortskernerneuerung wird verwiesen. In seiner Sitzung am 4. Dezember 2017 hat nach durchge-
führtem Bieterverfahren der Gemeinderat beschlossen, das Grundstück an die ORBAU GmbH zu 
veräußern. Mit der ORBAU GmbH wurde ein Verkauf des gemeindeeigenen Grundstücks FlSt. Nr. 
198 vereinbart. Auf der Basis der bisherigen Abstimmungen im Gemeinderat – zuletzt am 25. März 
2019 – hat die ORBAU GmbH nunmehr den Bauantrag eingereicht.  
 
Die ORBAU GmbH plant den Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses mit 16 Wohneinheiten, 2 
Geschäftseinheiten und Tiefgarage (Anlage).  
 
Das Grundstück Flurstück 198 liegt im Bereich des Bebauungsplanes „Hauptstraße I“. Das Vorhaben 
entspricht den Festsetzungen dieses Bebauungsplanes. 
 
Die Verwaltung hat aus planungsrechtlicher Sicht keine Bedenken und schlägt vor, das Einverneh-
men gemäß § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt, das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
21. Oktober 2019 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2b 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 20/2019 
 
Bauvorhaben: Neubau einer Wohnhaussiedlung aus 5 Reihenhäuser und einem 

Doppelhaus 
 
 
Baugrundstück: Bruchstr., Flst. Nr. 5688, 5689, 5690, 5691/1 
 
 
Lage: im Bereich des Bebauungsplans „Bruchstraße“ (§ 30 BauGB) 
 
Da zunächst das falsche Verfahren gewählt wurde, ist nun zum zweiten Mal der Bauantrag von IVM 
GmbH bei der Gemeinde Ortenberg eingegangen. 
 
Die Bauherrschaft plant den Neubau von fünf Reihenhäuser und einem Doppelhaus in der zweiten 
Reihe hinter dem Anwesen Bruchstr. 15.  
 
Die oben genannten Flurstücke liegen im Bereich des Bebauungsplanes „Bruchstr.“. Von der Verwal-
tung und der Baurechtsbehörde wurden mehrere Abweichungen zum Bebauungsplan und Verstöße 
gegen die Landesbauordnung festgestellt: 
 
1. Der Bebauungsplan „Bruchstraße - 2. Änderung“ schreibt ein II-geschossige Bauweise vor. Laut 
Vollgeschossigkeitsnachweis des Vermessers ist das Dachgeschoss der Reihenhäuser jedoch ein 
ganzes Vollgeschoss. Somit liegt eine III-geschossige Bauweise vor. 
 
2. Laut Bebauungsplan sind pro Wohnung 2 Stellplätze erforderlich. Für die 5 Reihenhäuser fehlen 
somit weitere 5 Stellplätze. 
 
3. Der Abstand der Carports vor dem Doppelhaus widerspricht der Festsetzung Ziffer 7 des Bebau-
ungsplans „Bruchstraße - 2. Änderung“. Danach muss der Abstand von Carports zur Verkehrsfläche 
mindestens 1,0 m betragen, geplant ist in der vorliegenden Fassung lediglich ein Abstand von 0,5 m. 
 
Die Erdterrassen der Reihenhäuser liegen komplett außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
bzw. über der südlichen Baugrenze. Hierfür wäre ein Antrag auf Befreiung erforderlich. 
 
Der Abstand zwischen dem Doppelhaus und den Reihenhäuser widerspricht § 5 LBO. 
 
Außerdem hat die Baurechtsbehörde das Fehlen mehrerer Unterlagen festgestellt. 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

Die Verwaltung schlägt daher vor, das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB nicht zu erteilen. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt, das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB NICHT zu erteilen. 
 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 
 
 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
21. Oktober 2019 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2c 
 

 

 

 

Anbau eines Balkons im Kenntnisgabeverfahren 

 
 
Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 21/2019 
 
Bauvorhaben: Anbau eines Balkons 
 
 
Baugrundstück: Flst. Nr. 6831 Siedlerstr. 19, 77799 Ortenberg 
 
Lage:   im Bereich des Bebauungsplans „Im oberen Steinefeld, Am Koch-

gässle, Hinterm Berg“ 
 
 
Die Bauherrschaft plant den Anbau eines Balkones.  
 
Das Baugrundstück liegt im Bereich des Bebauungsplanes „Im oberen Steinefeld, Am Kochgässle, 
Hinterm Berg“. 
 
Das Einvernehmen muss im Kenntnisgabeverfahren nicht erteilt werden, sodass der Gemeinderat 
das Bauvorhaben lediglich zur Kenntnis zu nehmen hat. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat nimmt das Bauvorhaben zur Kenntnis. 
 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
21. Oktober 2019 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2d 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 32/2019 
 
Bauvorhaben: Umbau eines bestehenden Wohnhauses und Neubau Carport 
 
Baugrundstück: Kleiner Hundweg 11, Flst Nr. 4307 
 
Lage: im Bereich des Bebauungsplans „Ortsteil Käfersberg“ (§ 30 BauGB) 
 
Die Bauherrschaft plant den Umbau eines bestehenden Wohnhaues und den Neubau eines Carports.  
 
Das Grundstück Flurstück 4307 (Kleiner Hundweg 11) liegt im Bereich des Bebauungsplanes „Ortsteil 
Käfersberg“, der aufgrund seines Alters nicht mehr in allen Teilen rechtskräftig ist und daher eine Be-
urteilung nach § 34 BauGB (Einfügen in die Umgebungsbebauung) notwendig macht. 
 
Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren 
Umgebung ein. 
 
Die Verwaltung hat aus planungsrechtlicher Sicht keine Bedenken und schlägt vor, das Einverneh-
men gemäß § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt, das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
21. Oktober 2019 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2e 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 33/2019 
 
Bauvorhaben: Nutzungsänderung Wohnung zu Büro 
 
 
Baugrundstück: In der Gründ 14, Flst. Nr. 8210 
 
 
Lage: im Bereich des Bebauungsplans „Im Sommerhäldele“ (§ 30 BauGB) 
 
 
 
Die Antragstellerin betreibt einen mobilen Pflegedienst. Mittelfristig ist vorgesehen, die Geschäfts-
räume in einem anderen Objekt in Ortenberg zu verorten. Bis ein geeignetes Objekt zur Verfügung 
steht, soll der Betrieb auf diesem Anwesen stattfinden.  
 
Die Bauherrschaft beantragt daher eine Nutzungsänderung einer Wohnung zu einem Büro.  
 
Das betroffene Grundstück Flurstück Nr. 8210 liegt im Bereich des Bebauungsplanes „Im Sommer-
häldele.“ Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplanes (Allgemeines Wohnge-
biet), welche gesundheitliche und soziale Anlagen zulassen. 
 
Die Verwaltung hat aus planungsrechtlicher Sicht keine Bedenken und schlägt vor, das Einverneh-
men gemäß § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt, das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
21. Oktober 2019 

bearbeitet von: 
Jonas Lehmann 

 Öffentlich 

 Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 2f 
 

 
 

 

Bauantrag an die Gemeinde Ortenberg 

 

 

Sachverhalt 
 
Verz.Nr. 34/2019 
 
Bauvorhaben: Umbau eines bestehenden Wohnhauses 
 
 
Baugrundstück: Rothgasse 6, Flst. Nr. 1450 
 
 
Lage: unbeplanter Innenbereich (§ 34 BauGB) 
 
 
Die Bauherrschaft plant den Umbau eines bestehenden Wohnhauses.  
 
Das Baugrundstück liegt im unbeplanten Innenbereich, was eine Beurteilung nach § 34 BauGB (Ein-
fügen in die Umgebungsbebauung) notwendig macht. 
 
Das Bauvorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Eigenart der näheren 
Umgebung ein. 
 
Die Verwaltung hat aus planungsrechtlicher Sicht keine Bedenken und schlägt vor, das Einverneh-
men gemäß § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt, das Einvernehmen gemäß § 36 Abs. 2 BauGB zu erteilen. 
 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

 



 

Beratungsergebnis: 
 

 Zustimmung:                  einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 
 

 Ablehnung:                     einstimmig      mehrheitlich             ja:           nein:     Enth.: 

 

 

Gemeinde 
Ortenberg 

Vorlage 

 

Gemeinderatssitzung   
21. Oktober 2019 

bearbeitet von: 
Markus Vollmer 

 Öffentlich 

     Nichtöffentlich 

 Anlagen 

 

TOP 3 
 

 
 

 

Vorstellung Integrationsmanagement 

 

Sachverhalt 
 

2017 wurde in Baden-Württemberg der Pakt für Integration geschlossen – zwischen Landesre-
gierung, dem Städtetag und den Kommunen (s. Anlage 2). In der Folge haben sich die Gemein-
den Gengenbach, Ohlsbach, Berghaupten und Ortenberg vertraglich vereinbart, gemeinsam zu-
erst eine Vollzeitstelle und ab dem 01.04.2018 zwei Vollzeitstellen für die Arbeit der Integrati-
onsmanager zur Verfügung stehen und das Integrationsmanagement dem Caritasverband Offen-
burg-Kehl e.V. zu übertragen. In einem Kooperationsvertrag, der dem Sachstandsbericht beiliegt, 
wurde der Rahmen der Zusammenarbeit festgelegt. (Siehe Anlage 2: Beschluss des Gemeinde-
rates vom 18. September 2017). 
 
Drei Mitarbeiter/innen betreuen vornehmlich geflüchtete Menschen, die in der Anschlussunter-
bringung der jeweiligen Gemeinde gemeldet sind. Seit Beginn des Integrationsmanagements 
betreuen die Mitarbeiter/innen des Caritasverbandes in Absprache mit den Kommunen aber auch 
alle die, die zwar nur eine Duldung haben, aber trotzdem auf Hilfe angewiesen sind.  
Anlaufstelle sind in Ortenberg, Ohlsbach und Berghaupten jeweils die Rathäuser mit Sprechstun-
den, in Gengenbach befindet sich das Integrationsmanagement neben dem FSB.  
 
Andreas Hillebrandt, Fachbereichsleiter Soziale Dienste, und Larissa Metzger, Integrationsma-
nagerin, werden in der Sitzung die bisherige Arbeit des Caritasverbandes Offenburg-Kehl e.V. 
erläutern und einen Ausblick geben. 
 
  
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat nimmt Kennnis. 
 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 
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Markus Vollmer 
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 Nichtöffentlich 
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TOP 5 
 

 
 
 
 
 

Integrationsmanager 

 

 
 

Sachverhalt 
 
Zur Bewältigung der sich nunmehr im Zuge der Anschlussunterbringungen in die Gemeinden verla-
gernden Anforderungen im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise und der damit einhergehenden 
sozialen Betreuungsaufgaben haben sich im Frühjahr nach langen und intensiven Verhandlungen die 
Kommunalen Landesverbände und die Landesregierung von Baden-Württemberg auf einen „Pakt für 
Integration“ verständigt. U. a. werden – als freiwillige Aufgabe des Landes - Integrationsmanager ge-
fördert, die vor Ort für die Einzelfallbetreuung zuständig sind. Damit können die Städte und Gemein-
den ihr Integrationsmanagement vor Ort selbst organisieren und steuern. Wer dies als Gemeinde 
nicht möchte, kann das Integrationsmanagement auch an seinen Landkreis übertragen oder sich mit 
anderen Kommunen zusammenschließen. Die Aufgabe des Integrationsmanagements kann auch an 
freie Träger übertragen werden. Insgesamt stehen 58 Mio EUR für 2017 und 58 Mio EUR für 2018 
zur Verfügung. Dies ergibt landesweit ca. 1.000 Stellen. 
 
Die Schaffung von hauptamtlichen Integrationsmanager-Stellen ist sinnvoll und erforderlich um die 
ehrenamtlich engagierten Personen in diesen Bereichen zu entlasten und insbesondere neu aufzu-
nehmenden Flüchtlingen Ansprechpersonen für die soziale Begleitung zur Verfügung stellen zu kön-
nen.   
 
Kommunen haben im Ortenaukreis die Durchführung auf den Ortenaukreis übertragen oder nehmen 
diese selbst wahr. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit freien Trägern. So ar-
beitet die Stadt Offenburg mit dem Caritas-Verband zusammen.  
 
Die Stadt Gengenbach und die Gemeinden Ohlsbach, Berghaupten und Ortenberg haben ebenfalls 
eine Zusammenarbeit mit dem Caritas-Verband Offenburg-Kehl geprüft und in einigen Terminen be-
reits detailliert ausgeabeitet. Für diese Gemeinden zusammen würden insgesamt 1 bis 1,5 Betreu-
ungsstellen aus den Landesmitteln finanziert werden können. Die Gemeinde Ohlsbach hat diesem 
gemeinsamen Konstrukt bereits zugestimmt.  
 
Die Kosten werden für den Betrachtungszeitraum 2017 und 2018 vollständig über die Landesmittel 
finanziert.  
 
Die Verwaltung hält diese interkommunale Zusammenarbeit für sinnvoll. Beim Caritas-Veerband ist 
ein hohes Maß an Engagement vorhanden und die Dienstleistungen können gezielt und kompakt hier 
in der Raumschaft angeboten werden. Auch der Umstand, dass die Stat Offenburg ebenfalls mit dem 



 

 

 

Beratungsergebnis: 
__  Zustimmung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja: nein: Enth.: 
 

__  Ablehnung: __  einstimmig __  mehrheitlich ja nein: Enth.: 

 

 

gleichen Dienstleister operiert spricht für eine Kooperation in dieser Form. Außerdem arbeiten die 
genannten Gemeinden auch bereits beim Dolmetscherpool mit dem Cariats-Verband zusammen. 
 

Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeinde Ortenberg überträgt gemeinsam mit Gengenbach, Berghaupten und Ohlsbach die 
Aufgaben des Intergrationsmanagements an den Caritas-Verband Offenburg-Kehl und schließt für die 
Jahre 2017 und 2018 eine entsprechende Kooperationsvereinbarung ab. 
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Landessanierungsprogramm - Aufstockungsantrag 
 

 

Sachverhalt und Begründung  
 
Aus Mitteln des Landessanierungsprogrammes wurden bisher insgesamt 1.600.000 EUR staatliche 
Fördermittel bewilligt.  
 
Die Sanierungsziele werden intensiv verfolgt: Stärkung und Belebung des bestehenden Ortszentrums 
unter Bewahrung des gewachsenen Ortsbildes, Schaffung zeitgemäßer Wohnverhältnisse, damit 
verbunden Steigerung der Energieeffizienz und Anpassung vorhandener Strukturen an den 
demografischen Wandel. Wesentliche Projekte, die sich im vergangenen Jahr konkretisiert haben, sind 
die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt unter Einbindung der Bürger, die Projektentwicklung Hauptstraße 
61 (Wohn- und Geschäftshaus) und die Gemeinbedarfseinrichtung im Seniorenzentrum. All diese 
Projekte werden zur Neudefinition der Ortsmitte beitragen. Über das gesamte Gebiet hinweg werden 
private Erneuerungen realisiert.  
 
Nach der Freigabe der Ortsumfahrung im Sommer 2017 liegt die Neugestaltung der Verkehrsanlagen 
Ortsdurchfahrt mit dem Ziel der Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Fokus. Die neue Zufahrt zum 
Dorfplatz und der nördliche Abschnitt (Offenburger Straße) konnten bereits umgesetzt werden. Der 
weitaus anspruchsvollste Teil – vom Bühlweg bis zum Burgweg steht nun an und soll zusammen mit 
dem Kirchplatz und der Grünanlage beim Kriegerdenkmal Anfang 2020 begonnen werden.  
 
Nach aktuellem Stand betragen die Ausgaben abzügl. der Einnahmen aus Veräußerungserlösen 
5.430.128 EUR. Es zeigt sich, dass die zur Verfügung stehenden Fördermittel für die geplanten 
kommunalen und privaten Maßnahmen bis zum Ende der Sanierungsmaßnahme im Jahr 2022 nicht 
ausreichen werden. Nachdem bereits für das Programmjahr 2018 ein Aufstockungsantrag bewilligt 
wurde (600.000 EUR) sollen die Fördermittel um 1.658.077 EUR auf insgesamt 3.258.077 EUR 
aufgestockt werden.  
 
Auf den als Anlage beigefügten Antrag wird verwiesen. Aus Datenschutzgründen ist dieser lediglich 
auszugsweise beigefügt. Die vollständigen Antragsunterlagen erhalten die Mitglieder des 
Gemeinderates bei den Unterlagen zur nichtöffentlichen Sitzung.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Einreichung des Aufstockungsantrags für das Landessanierungs- 
programm für das Programmjahr 2020. 
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Ortskernerneuerung – Gestaltungsentwurf Hauptstraße 

Pflastermarkierungen 

 

Sachverhalt 
 
In den Sitzungen am 19. November 2018, 20. Mai 2019 und 23. September 2019 hat der Gemeinde-
rat hinsichtlich der Gestaltungsplanung der Ortsdurchfahrt zwischen Bühlweg und Kronekreisel etliche 
grundlegende Entscheidungen getroffen. Auf die dortigen Beratungen wird verwiesen.  
 
Zu entscheiden gilt noch die Kennzeichnung der Parkplatzflächen (Weiße Linien, weiße Ecken, ande-
res Pflaster, Markierungsnägel) 
 
Das Büro Zink hat zwischenzeitlich wie beauftragt zwei Vorschläge unterbreitet (Anlage). Beide Vari-
anten stellen die Kennzeichnung der Parkplätze durch Verlegung andersfarbiger Steine dar. Der ei-
gentliche Pflasterverbund wird fortgeführt. 
 
Die Kennzeichnung durch Markierungssteine erfordert einen Zuschnitt der hieran anschließenden 
Pflastersteine. Eine Kennzeichnung mit Markierungsfarbe ist in gleicher Art jedoch ohne Zuschnitt der 
Pflastersteine möglich. 
 
Die Verwaltung hät die Varainte 1 für die beste Lösung.  
 

  
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat berät die Varianten und fasst Beschluss. 
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